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Einführung

A. Einleitung

Eine Forderung kann durch Abtretung oder Legalzession aus der ihr zugrunde 
liegenden Rechtsbeziehung zwischen Gläubiger und Schuldner herausgelöst 
werden und auf einen Dritten übergehen. Dieser Übergang vom ursprünglichen 
Gläubiger, dem Zedenten, auf den neuen Gläubiger, den Zessionar, findet singu-
larsukzessive statt, ohne dass also ein Eintritt in die gesamte Rechtsbeziehung, 
welche der Forderung zugrunde liegt, stattfände.1 Obgleich praktisch an der Ta-
gesordnung können derartige Forderungszessionen, seien sie rechtsgeschäftlich 
oder von Gesetzes wegen ausgelöst,2 schon bei reinen Inlandsfällen mit an-
spruchsvollen Rechtsfragen einhergehen. Dies betrifft beispielsweise die Be-
stimmbarkeit der Forderung, die Wirksamkeit des Übergangs gegenüber dem 
Schuldner und gegenüber Dritten, den Übergang von mit der Forderung verbun-
denen Neben- und Vorzugsrechten oder die Priorität bei Mehrfachzessionen.

Zusätzliche Herausforderungen ergeben sich, wenn Forderungen, nicht zuletzt 
begünstigt durch die Freiheiten des europäischen Binnenmarkts,3 grenzüber-
schreitend übertragen werden. Dies betrifft nicht nur die Ermittlung des auf den 
Forderungsübergang anwendbaren Rechts, bei dem zumindest auf die besonde-
ren Normen des europäischen Kollisionsrechts4 zurückgegriffen werden kann. 
Vielmehr gilt es auch, dasjenige Gericht zu bestimmen, welches für die Klage 

1 Zur Abgrenzung der Universal- von der Singularsukzession bereits eingehend Lieder, Die 
rechtsgeschäftliche Sukzession, S.  33 ff.

2 Der Begriff der „Zession“ wird nach deutsch-rechtlicher Terminologie als Synonym für 
„Abtretung“, also die rechtsgeschäftliche Forderungsübertragung, verwendet. Die Legalzessi-
on (auch cessio legis) bildet keinen Unterfall der Zession, sondern vielmehr eine eigenständige 
Kategorie des Forderungsübergangs (vgl. zur Herausbildung der Begriffe „cessio“ und „cede-
re“ bereits Koppenfels-Spies, Die cessio legis, S.  38 und Luig, Zur Geschichte der Zessionsleh-
re, S.  8; vgl. außerdem, kritisch zu den Begriffen Legalzession und cessio legis, Schims, Forde-
rungsübergang, S.  21 f.). Der sprachlichen Einfachheit wird aber, wenn in dieser Arbeit von 
„Zession“ gesprochen wird, die Legalzession mitumfasst sein.

3 Zu nennen ist insbesondere die durch Art.  63 Abs.  1 AEUV garantierte Kapitalverkehrs-
freiheit, dazu Schroeder, Europarecht, §  14, Rn.  165.

4 Vgl. Art.  14–16 Rom I-VO sowie Art.  19 und 20 Rom II-VO.
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des Zessionars, dessen Sitzstaat von demjenigen des Zedenten möglicherweise 
abweicht, international zuständig ist. Schwierigkeiten ergeben sich insbesondere 
deshalb, weil es im Bereich des europäischen Zivilprozessrechts an Normen 
fehlt, welche speziell die Auswirkungen einer grenzüberschreitenden Forde-
rungszession auf die internationale Zuständigkeit regeln würden. 

In den Entscheidungen des EuGH liest man zwar zuweilen, dass eine vom 
ursprünglichen Gläubiger vorgenommene Forderungsabtretung für sich allein 
keinen Einfluss auf die Bestimmung des international zuständigen Gerichts ha-
ben könne.5 Ob diese Formel jedoch für alle Fälle der Zession und für alle inter-
nationalen Gerichtsstände verallgemeinerungsfähig ist,6 bleibt bislang unbeant-
wortet. Ohnehin kann nicht gesagt werden, dass Abtretung und Legalzession 
schlechterdings ohne Folgen für die Bestimmung des international zuständigen 
Gerichts wären. Vielmehr zeigt schon ein erster Blick auf die Kasuistik des 
EuGH, dass eine Neubewertung der internationalen Zuständigkeit erforderlich 
werden kann, wenn Forderungen in grenzüberschreitenden Fällen vor Klagehe-
bung zediert werden. Mit den Entscheidungen in „Frahuil“7 oder „F-Tex“8 ist 
bereits zu überlegen, welchen Einfluss die Zession auf die Eröffnung des Anwen-
dungsbereichs europäischer Rechtsakte haben kann. Im Lichte der „Tessili“-
Recht sprechung9 muss außerdem über die Auswirkungen einer zessionsbeding-
ten Änderung des materiellen Erfüllungsorts auf die internationale Zuständigkeit 
nachgedacht werden. Ebenso stellt sich nach Entscheidungen wie „Vorarlberger 
Gebietskrankenkassen“,10 „Schrems/Facebook“11 oder „Hofsoe“12 die Frage 
nach der Eröffnung derjenigen Gerichtsstände, die an persönliche Merkmale des 

5 So zum Gerichtsstand der unerlaubten Handlung unter der Brüssel I-VO EuGH, Urteil v. 
18.07.2013, C-147/12 (ÖFAB), ECLI:EU:C:2013:490, Rn.  58; EuGH, Urteil v. 21.05.2015, 
C-352/13 (CDC), ECLI:EU:C:2015:335, Rn.  35; zum Verbrauchergerichtsstand EuGH, Urteil 
v. 25.01.2018, C-498/16 (Schrems/Facebook Ireland Limited), ECLI:EU:C:2018:37, Rn.  48.

6 In diesem Sinne Paulus, NJW 2018, 987, 990 f.; Lobach, IPRax 2019, 391, 396; vgl. auch 
die Schlussanträge des Generalanwalts Bobek v. 14.11.2017, C-498/16 (Schrems/Facebook Ire-
land Limited), ECLI:EU:C:2017:863, Rn.  108 ff.

7 EuGH, Urteil v. 05.02.2004, C-265/02 (Frahuil), ECLI:EU:C:2004:77, dazu Freitag, 
IPRax 2004, 305 ff. 

8 EuGH, Urteil v. 19.04.2012, C-213/10 (F-Tex), ECLI:EU:C:2012:215, dazu Sujecki, 
EuZW 2012, 430.

9 EuGH, Urteil v. 06.10.1976, C-12/76 (Tessili/Dunlop), ECLI:EU:C:1976:133, Rn.  12 ff., 
dazu Geimer, NJW 1977, 492 f. und Huet, J.D.I. 1977, 714 ff.

10 EuGH, Urteil v. 17.09.2009, C-347/08 (Vorarlberger Gebietskrankenkasse), ECLI:EU: 
C:2009:561, dazu Staudinger, IPRax 2011, 229 ff.

11 EuGH, Urteil v. 25.01.2018, C-498/16 (Schrems/Facebook Ireland Limited), ECLI:EU: 
C:2018:37, dazu Mankowski, EWiR 2018, 351 f.

12 EuGH, Urteil v. 31.01.2018, C-106/17 (Hofsoe), ECLI:EU:C:2018:50 dazu Tereszkie-
wicz, GPR 2018, 280 ff.
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Klägers anknüpfen. Schließlich regen die Rechtssachen „CDC“13 und „Havn“14 
zu erneuten Überlegungen darüber an, welche Wirkung eine Gerichtsstandsver-
einbarung, die der Schuldner mit dem Zedenten geschlossen hat, gegenüber dem 
Zessionar entfaltet. 

Ziel dieser Untersuchung ist es daher, die Auswirkungen von rechtsgeschäftli-
cher und gesetzlich angeordneter Forderungszession auf die Zuständigkeit in 
grenzüberschreitenden Zivilprozessen darzustellen. Im Wege einer rechtsver-
gleichenden Untersuchung sollen dabei insbesondere die Wertungen des materi-
ellen Rechts, welche die Rechtsinstitute von Abtretung und Legalzession rechts-
ordnungsübergreifend prägen, herausgearbeitet und, soweit möglich und gebo-
ten, auf Ebene des internationalen Zuständigkeitsrechts berücksichtigt werden. 
Gleichzeitig sollen diejenigen Prinzipien beachtet werden, welche dem europäi-
schen Zivilprozessrecht allgemein und speziell dessen Zuständigkeitsregeln zu-
grunde liegen. Etwaige Spannungen zwischen den Wertungen des materiellen 
Rechts und den Prinzipien des Zivilprozessrechts sind aufzuzeigen und, soweit 
möglich, aufzulösen. 

B. Untersuchungsgegenstand

I. Materiell-rechtlicher Untersuchungsgegenstand

Den materiell-rechtlichen Untersuchungsgegenstand bilden die Rechtsinstitute 
der Abtretung und der Legalzession.

1. Abtretung

Von Abtretung spricht man, wenn eine einzelne Forderung kraft rechtsgeschäft-
licher Einigung von einem Gläubiger auf einen anderen übertragen wird.15 Der 
Übergang beruht dann maßgeblich auf einer privatautonomen Abrede, die final 
auf Herbeiführung des Rechtsübergangs gerichtet ist.16 Die Möglichkeit des 
Gläubigers, die Forderung im Wege der Abtretung auf einen Dritten übertragen 

13 EuGH, Urteil v. 21.05.2015, C-352/13 (CDC), ECLI:EU:C:2015:335, dazu Roth, IPRax 
2016, 318 ff.

14 EuGH, Urteil v. 13.07.2017, C-368/16 (Assens Havn/Navigators Management), ECLI: 
EU:C:2017:546, dazu Mankowski, IPRax 2018, 233 ff.

15 Aus rechtsvergleichender Sicht dazu v. Bar/Clive, DCFR, Vol.  2, S.  1015; Kötz, in: Ency-
clopedia of European Private Law, S.  77 sowie ausführlich auf S. 11 ff. zu den dort unter-
suchten Rechtsordnungen. 

16 Requejo Isidro, in: Encyclopedia of Priv. Int. Law, S.  141 f.; Lieder, Die rechtsgeschäftli-
che Sukzession, S.  33.
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zu können, bildet die Grundlage für eine Vielzahl praktisch wichtiger Geschäfte. 
Denn ihre Übertragbarkeit macht die Forderung selbst zu einem werthaltigen 
Austauschobjekt.17 So haben Forderungen beispielsweise eine hervorgehobene 
Stellung im Bereich der Kreditsicherung eingenommen.18 Genutzt wird im Rah-
men derartiger Sicherungszession nach Maßgabe des anwendbaren Rechts vor 
allem die Möglichkeit, Forderungen antizipiert und global abzutreten.19 Ein wei-
terer, wirtschaftlich zunehmend bedeutender20 Bereich ist das sog. Factoring, 
also der Forderungsverkauf zur kurzfristigen Schaffung von Liquidität.21 Auch 
hier haben sich verschiedene Unterfälle entwickelt,22 von denen insbesondere die 
Unterscheidung anhand der Risikoverteilung bei echtem oder unechtem Facto-
ring genannt sei.23 Daneben basiert auch das praktisch wichtige Finanzierungsin-
strument der Securitization auf der freien Übertragbarkeit von Forderungen. 
Hierbei werden Unternehmensforderungen in großer Zahl an eine eigens zu die-
sem Zweck gegründete Gesellschaft abgetreten, die sich sodann mit Schuldver-
schreibungen am Kapitalmarkt refinanziert.24 Schließlich werden Forderungen 
zuweilen im Rahmen von Inkassozessionen abgetreten, damit ein Dritter diese 
gegenüber dem Schuldner anstelle des ursprünglichen Gläubigers geltend macht 

17 Prägnant schon Henry Dunning Macleod: „If we were asked – who made the discovery 
which has most deeply affected the fortunes of the human race? We think, after full considera-
tion, we might safely answer – The man who first discovered that a debt is a Saleable Commo-
dity“ (MacLeod, The principles of Economical Philosophy, S.  481); aufgreifend auch schon 
Guest, Assignment, Rn.  1-4 und Labonté, Forderungsabtretung, S.  2.

18 MüKo BGB/Martiny, Art.  14 Rom I-VO, Rn.  1; Beck-OGK/Hübner, Art.  14 Rom I-VO, 
Rn.  5; Kötz, in: Encyclopedia of European Private Law, S.  77; MüKo BGB/Roth/Kieninger, 
§  398, Rn.  100.

19 Eine Vielzahl europäischer Rechtsordnung lässt dem Grunde nach eine globale Abtretung 
künftiger Forderungen zu (Ausnahme ist bspw. das niederländische Recht, vgl. Art.  3:84 Abs.  3 
des Burgerlijk Wetboek und MüKo HGB/Brink, Art.  6 FactÜ, Rn.  21; Beck-OGK/Hübner, 
Art.  14 Rom I-VO, Rn.  14); rechtsvergleichend dazu v. Bar/Clive, DCFR, Vol.  2, S.  1028. 

20 Der Deutsche Factoringverband gibt beispielsweise an, dass die Factoring-Quote, also 
das Verhältnis zwischen angekauftem Forderungsvolumen durch deutsche Factoringinstitute 
und dem deutschen BIP, im Jahr 2018 bei 7,1%, und damit auf dem höchsten Wert seit 2009, 
lag (vgl. Jahresbericht 2018 Deutscher Factoringverband e.V., S.  7, https://www.factoring.de/
sites/default/files/JB%202018.pdf; zuletzt abgerufen am 23.11.2021).

21 Beck-OGK/Wilhelmi, §  453 BGB, Rn.  946 ff.; MüKo BGB/Roth/Kieninger, §  398, 
Rn.  158. Daneben sei auch noch das Forfaiting genannt, welches sich durch den Verkauf von 
langfristigen Einzelforderungen mit besonders großem Wert auszeichnet, siehe Martinek/Om-
lor, in: Schimansky/Bunte/Lwowski, Bankrechts-Handbuch, §  102, Rn.  12.

22 Siehe dazu ausführlich Beck-OGK/Wilhelmi, §  453 BGB, Rn.  951 ff.
23 Schmidt-Kessel, in: Staudinger, Eckpfeiler des Zivilrechts, H. Gläubiger und Schuldner: 

Mehrheit und Wechsel, Rn.  4; MüKo BGB/Roth/Kieninger, §  398, Rn.  158.
24 MüKo BGB/Roth/Kieninger, §  398, Rn.  184.
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und gegebenenfalls klageweise durchsetzt.25 Die gerichtliche oder außergericht-
liche Durchsetzung der Forderung ist dann eine Dienstleistung gegenüber dem 
ursprünglichen Gläubiger.26 Derartige Zessionen sind keinesfalls mehr nur auf 
den rein unternehmerischen Bereich beschränkt. So haben sich auch in einigen 
Bereichen von Verbrauchergeschäften Anbieter hervorgetan, die Verbraucherfor-
derungen gegen Provision ankaufen und gegenüber den Vertragspartnern der 
Verbraucher durchsetzen.27 Im Lichte der jüngst ergangenen Entscheidung des 
BGH28 zum Rechtsdienstleistungsgesetz ist davon auszugehen, dass derartige 
Geschäftsmodelle sogar weiter zunehmen werden.

2. Legalzession

Neben der Abtretung steht als zweite Kategorie die singularsukzessive Forde-
rungsübertragung kraft gesetzlicher Anordnung. Auslöser des Forderungsüber-
gangs ist hier nicht der Parteiwillen. Vielmehr wird der Übergang von Gesetzes 
wegen bei Eintritt einer bestimmten Tatsache angeordnet.29 In diese Kategorie 
fallen sowohl die cessio legis des deutschen Rechts wie auch die aus anderen 
Rechtsordnungen bekannte gesetzliche Subrogation.30 Auch der Forderungs-
übergang kraft gesetzlicher Anordnung ist von praktischer Bedeutung. So er-
möglichen die Legalzession des deutschen Rechts und vergleichbare Rechtsinsti-
tute anderer Rechtsordnungen den Rückgriff in Mehrpersonenkonstellationen, 
ohne dass es einer rechtsgeschäftlichen Forderungsübertragung bedürfte. Ein 
praktisch wichtiger Anwendungsbereich ist das Versicherungsrecht, sofern der 
Versicherer nach Zahlung an den Versicherten oder Geschädigten Rückgriff aus 
übergegangenem Recht gegen den Schädiger oder dessen Versicherer nimmt.31 
Ähnlich gelagert sind Regressansprüche des Dienstherren, des Arbeitgebers oder 
des Sozialversicherungsträgers gegen einen Schädiger des Arbeitnehmers.32 Da-
neben treten Fälle, bei denen der Forderungsübergang durch die Zahlung eines 
Bürgen oder eines Gesamtschuldners an den Gläubiger ausgelöst wird.33 Die den 
Übergang auslösende Tatsache ist damit in aller Regel die Zahlung eines Dritten 
an den Gläubiger, aufgrund welcher der Dritte die Forderung des Gläubigers 

25 Jauernig/Stürner, §  398, Rn.  24.
26 Vgl. Jauernig/Stürner, §  398, Rn.  24.
27 Vgl. Meller-Hannich/Krausbeck/Wittke, VuR 2019, 403, 411.
28 BGH, Urteil v. 27.11.2019, VIII ZR 285/18, NJW 2020, 208 ff. 
29 Eingehend Lieder, Die rechtsgeschäftliche Sukzession, S.  35.
30 Ausführlich dazu unten S. 35 ff. und S. 51 ff.
31 So bspw. auch in EuGH, Urteil v. 21.01.2016, C-359/14 u. C-475/14 (ERGO Insurance), 

ECLI:EU:C:2016:40; vgl. BeckOK BGB/Spickhoff, Art.  19 Rom II-VO, Rn.  2.
32 BeckOK BGB/Spickhoff, Art.  19 Rom II-VO, Rn.  2.
33 So auch in EuGH, Urteil v. 05.02.2004, C-265/02 (Frahuil), ECLI:EU:C:2004:77.
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gegen den Schuldner erwirbt.34 Abzugrenzen ist der gesetzliche Forderungsüber-
gang vom Forderungsübergang kraft Hoheitsakt, bei dem nicht die gesetzliche 
Anordnung, sondern vielmehr der Hoheitsakt an die Stelle der Willenserklärung 
tritt.35 Letzterer ist nicht Gegenstand dieser Arbeit.

II. Prozessrechtlicher Untersuchungsgegenstand

Untersucht werden die Auswirkungen von Abtretung und Legalzession auf die 
Bestimmung des international zuständigen Gerichts in grenzüberschreitenden 
Zivilprozessen. Die Untersuchung beschränkt sich dabei auf den Bereich der in-
ternationalen Zuständigkeit im Erkenntnisverfahren. Betrachtet werden nur Fälle 
der Zession, die vor Erhebung der Klage stattgefunden haben. Ausgeklammert 
werden Fragen der Anerkennungszuständigkeit oder die Folgen einer Zession 
auf einen laufenden oder bereits abgeschlossenen Prozess. Ausgenommen sind 
damit insbesondere Probleme der grenzüberschreitenden Vollstreckung oder von 
res iudicata. 

Die Normen, welche die internationale Zuständigkeit in Zivilsachen regeln, 
sind heute zu einem großen Teil europarechtlich vereinheitlicht.36 Um diese Ar-
beit in angemessenem Umfang zu halten, können nicht alle europäischen 
Rechtsakte in den Blick genommen werden. Statt vieler soll daher die praktisch 
bedeutsamste Rechtsquelle des Europäischen Zivilprozessrechts, die EuGVO,37 
im Zentrum der Untersuchung stehen. Sie enthält – nimmt man ihre beiden Vor-
gängerregelungen hinzu38 – seit nunmehr fast 50 Jahren existierende Vorschrif-
ten über Zuständigkeit, Anerkennung und Vollstreckung im grenzüberschreiten-
den, europäischen Rechtsverkehr.39 Durch die Auslegungshoheit des EuGH exis-
tiert insoweit auch ein breites Maß an vereinheitlichter Rechtsprechung, das für 
die Untersuchung mit einbezogen werden kann. Die Folgen von Abtretung und 
Legalzession sollen daher anhand der zuständigkeitsbegründenden Normen der 
EuGVO untersucht werden. Soweit durch die Zession der Anwendungsbereich 
der EuGVO von anderen europäischen Rechtsakten abzugrenzen ist, sind auch 
diese Instrumente mit in den Blick zu nehmen. 

34 Meier, in: Encyclopedia of European Private Law, S.  1614 ff.
35 So zum Beispiel durch gerichtliche Überweisung oder Verwaltungsakt, siehe zum deut-

schen Recht MüKo BGB/Roth/Kieninger, §  412, Rn.  22 f.; Beck-OGK/Lieder, §  412 BGB, 
Rn.  19.

36 Siehe dazu die Übersicht bei Geimer, IZPR, Rn.  245 ff.
37 Verordnung (EU) Nr.  1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom  

12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstre-
ckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, auch „Brüssel Ia-VO“ genannt.

38 Siehe dazu noch S. 75 f. 
39 Paulus, NJW 2018, 987, 989.
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C. Gang der Untersuchung

Liegt einem Richter eine grenzüberschreitende Streitigkeit zur Entscheidung vor, 
so muss dieser drei Fragen beantworten:40 Bin ich international für die Entschei-
dung des Falls berufen? Welches Recht ist auf die Streitigkeit anwendbar?  
Wie ist der Fall nach dem anwendbaren Sachrecht zu entscheiden? Auch für die 
Zwecke dieser Arbeit bietet es sich an, dieser Trias, wenn auch in umgekehrter 
Reihenfolge, zu folgen. Im ersten Teil sollen zunächst die Grundlagen des mate-
riellen Zessionsrechts aus rechtsvergleichender Sicht herausgearbeitet werden. 
Sodann sind die zur Bestimmung des anwendbaren Rechts einschlägigen Kolli-
sionsnormen bei grenzüberschreitender Zession zu betrachten. Nach dieser Vor-
arbeit wird im zweiten Teil der Hauptgegenstand der Untersuchung, nämlich die 
Folgen der Zession auf die zuständigkeitsbegründenden Normen der EuGVO, 
angegangen werden. Nachdem einleitend die Grundlagen des europäischen Zu-
ständigkeitsrechts dazustellen sind, ist zunächst die Bedeutung von Abtretung 
und Legalzession für den Anwendungsbereich der EuGVO in den Blick zu neh-
men. Sodann sind die Auswirkungen auf die sach- und personenbezogenen Ge-
richtsstände der EuGVO zu analysieren. Schließlich wird auch die Bedeutung 
der Zession für zwischen Zedent und Schuldner vereinbarte Gerichtsstandsver-
einbarungen zu betrachten sein. 

40 Vgl. auch Luckey, SVR 2014, 361 ff.
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